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Neues Unterhaltsrecht – neue Düsseldorfer Tabelle ab 1.1.2008

Nürnberg. Der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV) weist auf die neue, ab dem 1.1.2008 gültige Düsseldorfer Tabelle hin. Sie tritt mit dem neuen Unterhaltsrecht in Kraft. Sie bringt einige wichtige Veränderungen. 

	Einkommensgruppe
	Altersstufen in Jahren / Tabellenbeträge (Zahlbeträge bis 3.Kind)
	Prozentsatz (neu)
	Bedarfskontrollbetrag

	
	Bis 6.Jahr
	Bis 12.Jahr
	Bis 18.Jahr
	Ab 18.Jahr (Zahlbetrag nach vollem Abzug des KG)
	Entspricht nicht den alten Prozent-sätzen !
	

	1. bis 1.500 €
	279 (202)
	322 (245)
	365 (288)
	408 (254)
	100
	900

	2. bis 1.900 €
	293 (216)
	339 (262)
	384 (307)
	429 (275)
	105
	1.000

	3. bis 2.300 €
	307 (230)
	355 (278)
	402 (325)
	449 (295)
	110
	1.100

	4. bis 2.700 €
	321 (240)
	371 (294)
	420 (343)
	470 (316)
	115
	1.200

	5. bis 3.100 €
	335 (258)
	387 (310)
	438 (362)
	490 (336)
	120
	1.300

	6. bis 3.500 €
	358 (281)
	413 (336)
	468 (391)
	523 (369)
	128
	1.400

	7. bis 3.900 €
	380 (303)
	438 (361)
	497 (420)
	555 (401)
	136
	1.500

	8. bis 4.300 €
	402 (325)
	464 (387)
	526  (449)
	588 (434)
	144
	1.600

	9. bis 4.700 €
	425 (348)
	490 (413)
	555 (478)
	621 (467)
	152
	1.700

	10. bis 5.100 €
	447 (370)
	516 (439)
	584 (507)
	653 (499)
	160
	1.800


Zu den Veränderungen stellt der rechtspolitische Sprecher des Verbandes, Rechtsanwalt Dr. Hans-Peter Braune fest: „Ab 1.1. 2008 gelten in den alten und in den neuen Bundesländern die gleichen Unterhaltssätze. Aus dreizehn Einkommensgruppen wurden zehn. Was Kindern zusteht ist durch den Tabellenbetrag klar benannt. Für Alimentenzahler ist der Zahlbetrag, der in obiger Tabelle in Klammern steht, wichtig, d. h. sie können jeweils vom Tabellenbetrag nochmals 77 EURO abziehen. Bei volljährigen Kindern (4. Spalte der Tabelle) kann das Kindergeld voll abgezogen werden. Die Bedarfskontrollbeträge, also das Einkommen, das dem Unterhaltszahler bleiben sollte, wurde gesenkt. Unterhaltszahler, die wenig verdienen, werden mehr belastet als die in höheren Einkommensgruppen. Allerdings lassen sich allein auf Grund der neuen Düsseldorfer Tabelle keine höheren oder geringeren Zahlbeträge erstreiten. Dafür sind die Änderungen zwischen alter und neuer Tabelle zu gering. Abänderungsklagen können erst dann eingereicht werden, wenn sich das Einkommen stark verändert hat, also um mehr als 10 Prozent erhöht oder – was nur allzu gerne vergessen wird – zurückgegangen ist.“
Der ISUV Vorsitzende Josef Linsler kritisierte: „Die Beträge der Düsseldorfer Tabelle entsprechen vielfach nicht der realen Einkommensentwicklung. Die Sätze sind zu hoch. Dies gilt insbesondere bei den unteren Einkommen. In den neuen Bundesländern ist das Lohnniveau in manchen Branchen im Vergleich zu den alten Bundesländern teils erheblich niedriger. Unter diesem Aspekt ist die Angleichung der Unterhaltssätze fragwürdig. Es geht nicht darum, dass wir den Kindern den Unterhalt nicht gönnen, aber es ist grundsätzlich ungerecht, dass einem hart arbeitenden Alimentenzahler oft am Monatsende nicht mehr als 900 € Selbstbehalt bleiben. Davon muss er leben.“ 

Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV / VDU e.V.)

ISUV-Bundesvorsitzender Josef Linsler, Tel.: 0931/66 38 07, Mobil 0170/45 89 571 – j.linsler@isuv.de

Hans-Peter Braune, rechtspolitischer Sprecher des ISUV, Tel.: 0911/58688829 - dr.h.p.braune@isuv.de
Sie erreichen ISUV/VDU e.V. auch im Internet unter www.isuv.de.
Beitrags- und Spendenkonto: Sparda-Bank Nürnberg, Kto.-Nr. 602 213, BLZ 760 905 00
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